Das Statut der  öffentlichen Vereinigung Die rechte Allianz

Das Kapitel 1. Hauptlagen

Die neuen Bedingungen forder n die neuen Methoden, der  Formen sowohl der  Werkzeuge politisch als auch der  gesellschaftlichen Tätigkeit. Deshalb erklären wir die Bildung ihrer Strukturen und wir gehen zur Konstruktion der  gegenwärtigen Jugendorganisation der  nationalen und staatlichen Richtung über. Die weißrussischen historischen Traditionen werden wir in der  jungen Kraft der  Patrioten mit den Ideen der  nationalen Gerechtigkeit und der  nationalen Solidarität vereinigen.

1. Der  Name der  öffentlichen Vereinigung.

Die Organisation Die rechte Allianz (ist nach dem Text Die RA - der  abbrevierte Name) eine freiwillige öffentliche Vereinigung, die aufgrund der  allgemeinen Interessen für die gemeinsame Tätigkeit nach der  Realisierung der  bürgerlichen, sozialen, ökonomischen und kulturellen Rechte geschaffen ist weiter.

Die volle Benennung der  öffentlichen Vereinigung:

- Auf der  weißrussischen Sprache – Правы Альянс

- Russisch – Правый Альянс

- Englisch - The Right Alliance.

2. Das Territorium der  Tätigkeit.

der  RA ist eine republikanische Vereinigung und gilt auf dem Territorium der  Republik Weißrusslands.

3. Der  juristische Status.

Die RA ist juristische Person, hat einiges Eigentum, das selbständige Gleichgewicht, trägt die persönliche Verantwortung nach seinen Pflichten, kann die Rechen-und Devisenrechnungen haben, im eigenen Namen erwerben und die Eigentums-und besitzlosen Rechte verwirklichen, Kläger und den Beklagten im Gericht zu sein.

Die RA hat ihre eigene Symbolik, die Presse, die Stanzen mit seinen Benennungen, die Formulare und ander e Requisiten.

4. Die internationalen Beziehungen.

Die RA kann an der  Tätigkeit international (nicht regierungs-) der  Organisationen teilnehmen, die geraden internationalen Beziehungen zu unterstützen, an den internationalen Maßnahmen, die nicht der  Gesetzgebung und den Verpflichtungen der  Republik Belarus wider sprechen, teilzunehmen.

Das Kapitel 2. Die Ziele, die Aufgaben und die Methoden der  Tätigkeit der  RA

1. Das Ziel der  Tätigkeit der  RA.

Ein Hauptziel unserer Tätigkeit ist die Mithilfe der  Konstruktion des starken, demokratischen, rechtlichen, souveränen Staates, die in der  vorliegenden Etappe in der  weltumfassenden Politik seine Rolle, ähnlich dem spielen soll, was in das Mittelalter den altertümlichen weißrussischen Staat das Große Fürstentum Lithuanien spielte.

2. Die Aufgaben der  RA:

1) Die Propaganda der  nationalen staatlichen Idee unter der  Öffentlichkeit;

2) Die Mithilfe der  Entwicklung der  bürgerlichen Initiative, die auf die Realisierung der  konstitutionellen Rechte der  Bürger die Republik Belarus und auf die Konstruktion eines demokratischen, rechtlichen, souveränen Staates gerichtet ist;

3) Die Vorbereitung der  Programme und der  Vorschläge nach dem Beschluss der  Probleme in verschiedenen Sphären des Lebens der  Gesellschaft, ihre Überlassung interessiert juristisch und den physischen Personen für die Realisierung;

4) Die Hilfe und die Mithilfe den staatlichen Organen in der  Konstruktion der  weißrussischen Gesellschaft, die auf seinen nationalen und sozialen Traditionen gegründet ist, und auch die Unterstützung der  abgesonder ten repräsentativen Organe der  Macht und der  Privatpersonen, die die allgemeinen Ziele mit die RA haben;

5) Die Verwirklichung kulturell und der  Ausbildungstätigkeit, einschließlich das Studium der  Geschichte Weißrusslands, die Erhaltung der  Muttersprache und der  Traditionen der  gründlichen Bevölkerung des Landes;

6) Die Propaganda der  gesunden Weise des Lebens und die Unterstützung des Sportes mit dem Ziel der  Erziehung geistig und der  physisch gesunden Generation;

7) Die Verwirklichung der  wirksamen Jugendpolitik, die Unterstützung der  aktiven und talentvollen Jugend in die Realisierung ihrer obshchestvenno-nützlichen Tätigkeit;

8) Die Entwicklung der  ökologischen Kultur, die Schaffung der  Systeme der  ökologischen Kontrolle und des Monitorings;

9) Die Entwicklung und die Propaganda des nationalen Tourismus in Weißrussland wie des strategischen Mittels der  Erziehung der  Persönlichkeit in die Harmonie mit der  Umwelt;

10) Die Erweiterung der  Struktur der  Tätigkeit der  RA am Territorium die Republik Belarus, die Errichtung der  freundschaftlichen Beziehungen mit den Weißrussen Auslandes.

Auch werden auf die wesentlichen Aufgaben der  RA die Auswahl und die Heranziehung zur Tätigkeit der  Organisation der  am meisten willenstarken, klugen, richtigen Söhne und der  Töchter der  weißrussischen Nation bezogen, die nicht nur fertig sind, sonder n auch sind fähig, zugunsten frei und sozial - vorankommend die Republiken zu arbeiten.

3. Die Tätigkeit der  RA.

Für die Realisierung ihrer Ziele wird die Rechte Allianz die Arbeit in den am meisten perspektivischen sozialen Gruppen führen. Erstens, übertrifft es  die Jugend (das Potential der  Jugend bedeutet das Potential der  älteren Generationen), die weißrussischen Arbeiter und die Unternehmer. Man darf von der  Aufmerksamkeit die weißrussischen Sportler mit die Militärs nicht umgehen. Die genannten Gruppen sind für die Erhaltung und die Festigung des weißrussischen Staates am meisten interessiert.

Für die Eroberung der  neuen Anhänger ist es notwendig, dass unsere Bewegung attraktiv ist. Es soll seinen bestimmten Stil haben, optimistisch, positiv, konstruktiv und willenstark zu sein. Heute wünschen die Leute in Weißrussland der  Stabilität, der  Überzeugung, der  Ordnung, ander s gesagt, im Bewusstsein der  Bürger soll sich die Hoffnung auf die Stabilität und der  Wohlstand im Weißrussischen Haus mit unserer Organisation verbinden.

Für die Errungenschaft der  statutenmässigen Ziele, die RA folgt nach den nächsten Methoden:

- Systematisch agitiert und propagiert im weißrussischen Volk die natsional-staatliche Ideologie;

- Studiert auch analysiert die Probleme des staatlichen, sozialen und kulturellen Lebens der Republik Belarus;

- Entwickelt die Programme und die Entwürfe, die auf den Beschluss der  gezeigten Probleme gerichtet sind;

- Arbeitet mit den staatlichen und nicht staatlichen Organen und die Organisationen, den Abgeordneten und die Politiker zusammen, nimmt am öffentlichen politischen Leben des Landes teil;

- Aktiv unterstützt auch propagiert die gesunde Weise des Lebens, der  Beschäftigung vom Sport und der  nationale Tourismus;

- Verwirklicht die kulturelle Ausbildungstätigkeit: leitet die Seminare, die Vorlesungen, die Konferenzen und ander e Maßnahmen mit der  Teilnahme der  breiten Kreise der  Öffentlichkeit durch;

- Arbeitet mit studentischen und ander en Jugendorganisationen für die Realisierung der  allgemeinen Programme zugunsten des Staates und ganzer Gesellschaft zusammen;

- Erfüllt proizvodstvenno-wirtschaftlich, verlegerisch und ander e Arten der  Tätigkeit, die den statutenmässigen Aufgaben entsprechen und sind von der  geltend Gesetzgebung nicht untersagt;

- Führt den Kampf für die Versorgung der  internationalen ökologischen Standards, breit und informiert die Bevölkerung über die ökologische Situation im Land operativ;

- Bekommt auch verbreitet die Information, die sich zur Tätigkeit der  RA bezieht;

- Schafft, nach der  Notwendigkeit, die strukturellen Abteilungen  der  RA;

- Stellt auch vor schützt die Rechte und die gesetzlichen Interessen ihrer Mitglieder  in staatlich, wirtschaftlich, und die gesellschaftlichen Organisationen;

- Verwendet andere Methoden, die von der  geltenden Gesetzgebung nicht untersagt sind.

Das Kapitel 3. Die Mitgliedschaft in der  RA. Die Rechte und die Pflichten des Mitgliedes der  RA.

Um die nötigen Ergebnisse und adäquat zu erreichen, in den gegenwärtigen Bedingungen zu gelten, ПА soll eine breite Jugendbewegung werden, die die Bedürfnisse der  gegenwärtigen weißrussischen Jugend abspiegeln und zu verwirklichen wird. Für die Verwirklichung solcher Aufgaben muß man eine bestimmte Struktur haben. Vor allem, soll die Organisiertheit verfügbar der  Unterordnung, der  Mobilität, der  Disziplin und der  Verantwortung für die erfüllte Arbeit gezeigt werden.

Deshalb verwendet unsere Organisation das zweigestufte System der  Teilnahme:

1 persönliche - initiative Teilnahme (die nicht Systemteilnahme an der  Arbeit der  Organisation, für die Anhänger);

2 aktive - obligatorische Teilnahmen (die Unterordnung und die Erfüllung, für die Mitglieder  der  Organisation).

Anhänger die RA ist jeder , wer seines Einverständnis zu seinen Zielen erklärt.

Mitglied der  RA kann nur der  werden, wer auf der  Sache fertig ist, für diese Ziele zu kämpfen und nach ihrer Realisierung zu streben.

Mitglied der  RA, freiwillig, wird der  Anhänger der  Organisation, der  16 Jahre alt ist, die für die vorbildlichen moralischen - professionellen Qualitäten und das Werk vorgebracht sind, oder  für die besonder en Verdienste vor der  Organisation nicht jünger. Die Mitgliedschaft in der  RA wird unter die Verantwortung zwei ständiger Mitglieder  der  RA erhalten.

Die Mitgliedschaft in der  RA kann vom Beschluss des zentralen Rates der RA eingestellt sein. Das Mitglied der  RA, ausgeschlossen aus dem Bestand der  Organisation, ist berechtigt, den Beschluss Des zentralen Ratschlages auf der  Versammlung der  RA zu appelieren.

Das Mitglied der  RA ist berechtigt:

-, gewählt in die leitenden Organe der  RA zu wählen und zu sein;

-, die Information über die Tätigkeit der  Organisation und der  gewählten Organe zu bekommen;

-, (unter Berücksichtigung der  Erfahrung, der  persönlichen Qualitäten und der  Fertigkeiten) an der  Arbeit der  planmäßigen Strukturen der  RA teilzunehmen;

-, an den Maßnahmen, die von der  RA geleitet sind, teilzunehmen;

-, die Vorschläge, die auf die Realisierung der  statutenmässigen Ziele gerichtet sind, beizutragen;

-, frei aus dem Zusammensetzung der  Mitglieder  der  Organisation herauszukommen.

Das Mitglied der  RA soll:

-, die statutenmässigen Lagen zu erfüllen;

-, die Handlungen, die die Autorität und die Reputation der  RA sprengen, nicht zuzulassen;

-, die übernommenen Pflichten zu erfüllen;

-, sich den Beschlüssen der  leitenden Organe unterzuwerfen.

Das Kapitel 4 Eigentumer der  RA

1 Die RA kann in das Eigentum ein beliebiges Eigentum, das für die materielle Versorgung der  Tätigkeit notwendig ist, vorgesehen vom Statut, mit Ausnahme der  Objekte und der  Sachen haben, die sich nur im Besitz des Staates befinden können oder  sind in der  Wendung von der  Gesetzgebung untersagt.

2 Quellen der  Formierung des Eigentumes der  RA:

- Die Mitgliedsbeiträge;

- Die freiwilligen Spenden physisch und der  juristischen Personen;

- Der  Gewinn von verlegerisch und der  proizvodstvenno-wirtschaftlichen Tätigkeit;

- Der  Eintritt von der  Durchführung der  Vorlesungen, der  Ausstellungen, der  Lotterien und ander er Maßnahmen;

- Andere Eingänge, die nicht von der  geltend Gesetzgebung die Republik Belarus untersagt sind.

3 Mittel und das Eigentum können nicht zwischen den Mitglieder n der  RA umverteilt sein und ist verwendet nur für die Erfüllung der  statutenmässigen Aufgaben.

4. Im Falle der  Unterbrechung der  Tätigkeit in der  RA, unterliegen die Geldmittel und das Eigentum, das von seinen Mitglieder n in den Besitz der  RA übergeben ist, der  Rückgabe nicht.

5. Alle Vollmächte, die mit dem Eigentum verbunden sind, der  Nutzung und die Verfügung vom Eigentum, das der  RA zugehörig, begehen die Vollziehenden Organe der  RA.

Das Kapitel 5 Strukturen der  RA. Die leitenden Organe der  RA

Für die erfolgreiche  Tätigkeit nach der  Erfüllung der  Beschlüsse der  leitenden Organe, ihrer Pflichten und der  statutenmässigen Aufgaben, können{dürfen} die Mitglieder  die RA nach dem territorialen Prinzip in die Zellen ПА von der  Anzahl 5-10 Menschen vereinigt werden.

Die Zelle der  RA wählt zur einfachen Mehrheit des Vorsitzendens der  Zelle für die Periode von einem Jahr, der  die Führung der  Zelle verwirklicht, und auch, das Mal in drei Monate, gibt der  Bericht von der  Tätigkeit der  Zelle den Vollziehenden Organen der .

Die Zelle RA wird von den Vollziehenden Organen der  RA registriert und wird auf die Inventur von den staatlichen Organen nach dem Sitz der  gegebenen strukturellen Einheit gestellt.

Die Zelle der  RA kann ihre Tätigkeit nach dem Beschluss zwei dritter Teile seinen quantitativen Bestandes, oder  nach dem Beschluss der  Versammlung der  RA einstellen.

Die leitenden Organe der  RA.

Oberstes Organ der  RA ist die Versammlung der  RA, die in der  planmässigen Ordnung des males in drei Jahre, oder  vorfristig, in den ausserordentlichen Situationen geleitet wird. Die Versammlung der  RA kann gemäß Forder ung zwei dritter Teile des quantitativen Bestandes der  Mitglieder  der  RA geleitet werden. Im Beschluss über die vorfristige Einberufung der  Versammlung der  RA soll das Datum und die Stelle seiner Durchführung spätestens, als für 30 Tage vom Anfang seiner Arbeit bezeichnet werden. Das Datum und die Stelle der  Durchführung der  Versammlung klären sich von den Vollziehenden Organen der  RA. Die Teilnahme an der  Versammlung übernehmen die Mitglieder  der  RA, die von den strukturellen Einheiten vorgebrachten Organisationen, und auch die Mitglieder  der  RA, die habend Ämter in Den vollziehenden und überwachend Organen der  RA.

Auf die Vollmächte der  Versammlung werden bezogen:

- Die Annahme des Statuts und der  Symbolik der  RA;

- Die Bestimmung der  Hauptrichtungen der  Tätigkeit;

- Die Annahme der  Veränder ungen und der  Ergänzungen in das Statut;

- Die Annahme des Beschlusses über die Liquidation oder  die Reorganisation der  RA;

Den Beschluss ander er Probleme, die mit der  Realisierung der  statutenmässigen Ziele verbunden sind.

Für die Zeit wird der  Durchführung der  Versammlung der  RA, der  Vorsitzende und der  Sekretär der  Versammlung gewählt. Der  Beschluss wird angenommen, wenn für ihn die einfache Mehrheit der  Mitglieder  der  RA, anwesend seiend auf die Versammlung abgestimmt hat. Die Form der  Abstimmung klärt sich von der  Versammlung der  RA. Die Beschlüsse der  Versammlung der  RA werden vom Protokoll, dem unterschriebenen Vorsitzenden und den Sekretär der  Versammlung der  RA aufgemacht. 

Die vollziehenden Organe der  RA

Den zentralen Rat der  RA;

Der  Vorsitzende der  RA.

Die vollziehenden Organe der  RA werden zur Versammlung der  Organisation aus der  Zahl der  Mitglieder  der  RA für die Periode von drei Jahren gewählt.

Die Versammlung wählt den Vorsitzenden der  RA und Den zentralen Ratschlag der  RA in Höhe von drei Menschen. Im Laufe zwischen den Versammlungen, die Arbeit der  RA leiten Den zentralen Ratschlag der  RA und der  Vorsitzende der  RA im Rahmen der  Vollmächte, die vom Statut bestimmt sind.

Die Vollmächte und die Pflichten Des zentralen Ratschlages der  RA:

- Der  zentrale Rat behauptet die Struktur, den Stellenplan und die Preisliste der  Kosten;

- Übernimmt in der  RA der  neuen Mitglieder  und schließt sie aus dem Bestand der  Organisation laut den statutenmässigen Lagen aus;

- Übernimmt die Beschlüsse über den Erwerb und die Nutzung des Eigentumes;

- Leitet auch überwacht die Tätigkeit der  Zellen, der  Mitglieder  und der  Anhänger der  RA, verwirklicht die Kontrolle über der  Tätigkeit des Vorsitzendens der  RA und der  Mitglieder  der  Organisation; 

- Wird die Vorbereitung und die Durchführung der  Versammlungen der  Mitglieder  der  RA organisieren;

- Behauptet die Muster der  Pressen, der  Stanzen und der  Formulare der  RA;

- Übernimmt die Beschlüsse über den Eintritt in die geltenden Bündnisse der  öffentlichen Vereinigungen;

- Entscheidet ander e Probleme, die vom Statut der  RA vorgesehen sind;

Das Mitglied der  RA kann von seinem Amt nach dem Beschluss der  Versammlung der  RA oder  auf den eigenen Wunsch befreit sein.

Die Sitzung des zentralen Ratschlages der  RA wird nicht seltener eines Males in den Monat zusammengerufen. Die Sitzung Des zentralen Rates der  RA wird kompetent angenommen, wenn ihm nicht weniger zwei dritte vom quantitativen Bestand der  Mitglieder  Des zentralen Ratschlages der RA anwesend ist.

Die Vollmächte und die Pflichten des Vorsitzendens der  RA.

Der  Vorsitzende der  RA besitzt alle Rechte und die Pflichten des Leiters der  juristischen Person, einschließlich:

- Lernt sich mit der  planmäßig - strukturellen Tätigkeit der  RA laut den statutenmässigen Lagen;

- Leitet die Versammlung der  RA;

- Leitet die Durchführung der  Sitzungen des zentralen Ratschlages der RA;

- Gewährleistet die Erfüllung der  Beschlüsse des zentralen Rates der  RA;

- Stellt die  RA in den Beziehungen mit den staatlichen Organen, den Institutionen beliebigen Eigentumsformen, den öffentlichen Vereinigungen und die abgesonder ten Bürger vor;

- Unterschreibt die Dokumente im Namen der  RA;

- Sanktioniert die Verteilung der  Geldmittel;

- Übernimmt die Maßnahme für die Heranziehung der  zusätzlichen Ressourcen für die Realisierung der  statutenmässigen Ziele;

- Öffnet die Bankrechnungen im Namen der  RA;

- Gibt den Bericht vor der  Versammlung der  RA über seine Tätigkeit;

- Übernimmt die Beschlüsse in den Fragen, die nicht auf den Kompetenzbereich ander er leitenden Organe der  RA bezogen sind.

Im Falle der  zeitweiligen Abwesenheit des Vorsitzendens, gehen seine Vollmächte zu einem der  Mitglieder  der  RA über.

Der  Vorsitzende darf von seinem Amt nach dem Beschluss der  Versammlung oder  auf den eigenen Wunsch befreit sein.

Die Vollmächte der  vollziehenden Organe hören mit dem Anfang der  ersten Sitzung im von neuem gewählten Zusammensetzung auf.

Die überwachend Organe

Die Revisionskommission der  RA.

Für die Verwirklichung der  Kontrolle über der  finansovo-wirtschaftlichen Tätigkeit der  RA, wählt die Versammlung der  Organisation die Revisionskommission im Bestand zwei Menschen aus der  Zahl der  Mitglieder  der  RA für die Periode von drei Jahren.

Auf die Vollmächte der  Revisionskommission werden bezogen:

- Die Verwirklichung der  Kontrolle über der  Verteilung und die Kosten der  Geldmittel der  RA;

- Die Überwachung über die Nutzung des Eigentumes der  RA;

- Die Kontrolle über der  finansovo-wirtschaftlichen Tätigkeit der  RA.

Die Vollmächte des Mitgliedes der  Revisionskommission der  RA können auf den eigenen Wunsch, oder  nach dem Beschluss der  Versammlung der  RA vorfristig eingestellt sein. Die Mitglieder  der  Revisionskommission können nicht in andere Organe der  RA gewählt sein. Die Vollmächte des überwachend Organes hören nach dem Anfang der  ersten Sitzung des von neuem gewählten Bestandes des gegebenen Organes auf.

Das Kapitel 6 Unterbrechungen der  Tätigkeit der  RA

1. Die Unterbrechung der  Tätigkeit der  RA verwirklicht sich mittels der  Reorganisation oder  der  Liquidation;

2.Die Reorganisation der  RA verwirklicht sich nach dem Beschluss der  Versammlung der  RA;

3.Die Liquidation der  RA verwirklicht sich nach dem Beschluss der  Versammlung der  RA, oder  nach dem Rechtsspruch für die Fälle, die von der  Gesetzgebung der Republik Belarus eingerichtet sind;

4.Die Liquidation der  RA verwirklicht sich von der  Liquidationskommission, die zur Versammlung ernannt ist;

5.Die liquidationskommission bewertet  das Eigentum der  RA, das zusammen mit den Mitteln der  Organisation nach seinem Beschluss auf den Zielen, die vom Statut vorgesehen sind, verwendet;

6 Der Beschluss von der Liquidation wird zum Organ gerichtet, das der  RA für die Ausnahme der  Vereinigung von der  Liste der  öffentlichen Vereinigungen registriert hat;

7.Der Stamp der  RA wird in das staatliche Organ abgegeben, das die Lösung auf ihre Produktion ausgestellt hat. Die Dokumente werden in das Archiv nach dem Sitz der  RA übergeben.

Das Kapitel 7. Die Symbole der  RA

Die Organisation der  RA hat seine Symbole und die Attributik. Die Hauptsymbole der  RA ist ein Wappen und die Fahne.

Das Wappen der  RA stellt den Schild mit der  Darstellung des sechsendlichen Kreuzes weißer (silberner)   Farbe dar. Der  Hintergrund des Schildes ist wegen vier Vierecke aufgeteilt: recht ober und linke unter - die schwarze Farbe, linke ober und recht unter - die rote Farbe. Die Einrahmung des Schildes - weißer (silberner)  Farbe.
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Die Fahne der  RA stellt die Stoffbahn dar, die aus drei horizontal gelegenen farbigen Streifen der  gleichen Breite besteht: ober - die weiße Farbe, mittler - rot, unter - die schwarze Farbe; in der  senkrechten Lage des Streifens sind in der  nächsten Ordnung (von links nach rechts) gelegen: weiß, rot, schwarz.
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